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A. Einleitung

I. Problemaufriss

Organhaftung, Beschlussmängelstreitigkeiten, Abberufung, Informationsher-
ausgabe, Vergütung und Kündigung. Das Verhältnis zwischen einer Gesellschaft und
den für sie handelnden Personen bietet eine Menge Sprengstoff für juristische
Konflikte. Konflikte, die für das Image einer Gesellschaft nicht unbedingt förderlich
sind. Gerichtliche und damit sehr öffentliche Verfahren zu führen, kann der Ge-
sellschaft daher einen Schaden zufügen, den es besser zu vermeiden gilt. Auch einem
Geschäftsführer kann es nicht lieb sein, wenn ein von ihm verschuldetes, unter-
nehmerisches Debakel vor den Augen interessierter Zuschauer im Gericht seziert
wird. Karrierepläne können auf diese Weise zerstört werden. Das Schiedsverfahren
bietet den Parteien die Möglichkeit, dem Rampenlicht zu entgehen. Denn
Schiedsverfahren sind vertraulich und haben daher den Ruf, bestens für die Beile-
gung gesellschaftsrechtlicher Streitigkeiten geeignet zu sein.

Doch wann kommt eine Streitigkeit zwischen einem Geschäftsführer, einem
Vorstand oder einem Aufsichtsrat und der Gesellschaft, der er angehört(e), vor ein
Schiedsgericht? Mit anderen Worten: Wann sind die Organmitglieder und die Ge-
sellschaft schiedsgebunden?Dieser Frage geht die vorliegendeArbeit auf denGrund.
Dabei soll erforscht werden, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, damit
Schiedsbindung eintritt. Gegenstand der Untersuchung sind die Organmitglieder von
GmbH, AG und SE.

Die Literatur hat sich in den letzten Jahren vertieft mit einem Teilaspekt dieses
Themas auseinandergesetzt, nämlich der Frage, ob undwieOrganhaftungsansprüche
vor einem Schiedsgericht verhandelt werden können.1 Dieses wissenschaftliche
Interesse ist ein logischer Schritt in der Entwicklung, die der BGH im Jahre 1997 mit
der „ARAG/Garmenbeck“-Entscheidung2 in Gang setzte, in welcher er Aufsichts-
räten von Aktiengesellschaften deren lange vernachlässigte Pflicht vorhielt, dem
Fehlverhalten der Vorstände auf den Grund zu gehen und gegebenenfalls Scha-
densersatz einzuklagen. Auch neunzehn Jahre später ist vieles im Bereich der

1 Vgl. J.-H. Bauer/Arnold/Kramer, AG 2014, 677 ff.; Herresthal, ZIP 2014, 345 ff.;
Leuering, NJW 2014, 657, 658; Scholz/Weiß, AG 2015, 523 ff.; Umbeck, SchiedsVZ 2009,
143 ff.; Thümmel, FS Geimer (2002), 1331 ff.; ders., FS Schütze (2014), 633 ff.; von West-
phalen, ZIP 2013, 2184 ff.; Yuefang, ZJS 2015, 141 ff.

2 BGHZ 135, 244 = NJW 1997, 1926.



Organhaftung noch ungeklärt und Gegenstand ausführlicher Diskussionen3, sodass
es nur zu verständlich ist, dass sich mittlerweile auch die Prozessrechtswissenschaft
hiermit auseinandersetzt. Auch hierzu soll ein Beitrag geleistet werden.

Der Themenbereich dieser Arbeit geht aber weiter. Er umfasst neben den
schiedsrechtlichen Aspekten der Organhaftung auch andere Streitigkeiten, an denen
Mitglieder von Gesellschaftsorganen teilnehmen können.4 Ein wichtiges Beispiel
sind dabei die Beschlussmängelstreitigkeiten. Es ist nun acht Jahre her, dass sich der
II. Zivilsenat des BGHmit seiner Grundsatzentscheidung „Schiedsfähigkeit II“5 dazu
durchrang, Gesellschaftern für Beschlussmängelstreitigkeiten den Weg vor die
privaten Gerichte zu eröffnen. Doch könnte der BGH dabei etwas übersehen haben?
Bis dato hat sich der BGH nämlich nicht mit der Frage auseinandergesetzt, wie sich
die von ihm entwickelte Rechtsprechung auf die Organmitglieder auswirkt, und auch
in der Literatur wird diese Frage kaum besprochen. Diese Arbeit wird sich jedoch
damit befassen, ob die Rechtsprechung auch der Situation gerecht wird, in der ein
Organmitglied klagt.

Daneben sollen aber auch die anderen Streitigkeiten, die zwischen den Gesell-
schaften und Organmitgliedern bestehen können, analysiert werden. Unter welchen
Voraussetzungen können sonstige Organbeschlüsse von Schiedsgerichten überprüft
werden? Genügt für die Klage gegen die Abberufung eines Vorstands eine einfache
Schiedsvereinbarung? Können die Informationsrechte des Aufsichtsrates sinnvoll
vor einem Schiedsgericht durchgesetzt werden? Wie wirken sich die jüngere
Rechtsprechung des EuGH zur Arbeitnehmereigenschaft von Geschäftsführern und
der zunehmend „arbeitsrechtsfreundliche“ Trend in Entscheidungen desBAGauf die
Schiedsfähigkeit von Streitigkeiten mit Geschäftsführern aus?

Neben dem Themenkomplex ob die Streitigkeiten zwischen Organmitgliedern
und Gesellschaften überhaupt Gegenstand von Schiedsverfahren sein können, ist
auch die Wahl nach dem richtigen Rechtsinstrument für die Begründung der Zu-
ständigkeit eines Schiedsgerichts wichtig.

Die Rechtsnatur von Schiedsklauseln in den Satzungen juristischer Personen ist
seit jeher umstritten. Handelt es sich dabei um eine Schiedsanordnung oder eine
Schiedsvereinbarung? Die Einordnung ist relevant für das anwendbare Recht und
muss daher analysiert werden. Daneben stellt sich auch eine grundlegende, verfas-
sungsrechtliche Frage: Muss die Schiedsbindung immer Resultat einer freiwilligen
Unterwerfung sein oder gibt es im Gesellschaftsrecht Fälle, in denen einem Or-
ganmitglied der Weg vor die privaten Gerichte aufgezwungen werden darf? Die
verfassungsrechtlichen, gesellschaftsrechtlichen und prozessualen Voraussetzungen
satzungsmäßiger Schiedsklauseln sollen ebenso überprüft werden wie ihre sachliche

3 Zu einer Reihe materielle Probleme vgl. Bachmann, BB 2015, 771 ff.; Faßbender, NZG
2015, 501 ff.; Habersack, NZG 2016, 321 ff.; Reichert ZIP 2016, 1189 ff.

4 Jüngst haben Habersack/Wasserbäch einen Aufsatz mit einer ähnlich weiten Themen-
stellung – allerdings nur auf die AG bezogen – veröffentlicht, vgl. AG 2016, 2 ff.

5 BGHZ 180, 221 ff.
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Reichweite. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auch auf die in AG und SE
geltende Satzungsstrenge gelegt.

Daneben wird überprüft, welche Anforderungen und Grenzen für eine Schieds-
vereinbarung bestehen, die zwischen einem Organmitglied und der Gesellschaft
geschlossen werden. Kann es sein, dass sie, wie zum Teil behauptet wird, gegen
AGB- oder sogar Europarecht verstößt? Um dies zu klären, muss besonders die
konkreteVertragsschlusssituation begutachtet werden. Fernerwidmet sich dieArbeit
auch den Mehrparteienschiedsvereinbarungen und geht dabei vor allem der schon
lange einer Antwort harrenden Frage auf den Grund, wie solche dogmatisch abge-
schlossen werden können – denn die allgemeinen Regeln der Rechtsgeschäftslehre
sind eigentlich auf zweiseitige Verträge ausgelegt.

Alle diese Fragen undmehr müssen beantwortet werden, um eine Antwort auf die
Hauptfrage dieser Arbeit zu geben: Wann und wie sind Organmitglieder schieds-
gebunden?

Jenseits des Themenspektrums dieser Untersuchung liegen hingegen Schieds-
verfahren, die primär zwischen Organmitgliedern und den Gesellschaftern geführt
werden, also insbesondere Schadensersatzansprüche, die den Gesellschaftern ge-
genüber den Organmitgliedern zustehen. Nicht näher erörtert wird ferner die
schiedsgerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen Dritter gegen Organmitglie-
der. Streitigkeiten zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern werden nur
soweit besprochen, wie es für das Verständnis oder die Herleitung von Ergebnissen
notwendig ist.

II. Begriff der Schiedsbindung

Um die Grundprämisse der Arbeit zu klären, muss zunächst nochmals ein Schritt
zurückgegangenwerden:Was heißt Schiedsbindung überhaupt?Wenn imFolgenden
von einer Schiedsbindung gesprochen wird, ist damit das Rechtsverhältnis gemeint,
das sich am besten aus § 1032Abs. 1 ZPO ergibt. § 1032Abs. 1 ZPO, der die Einrede
der Schiedsvereinbarung regelt, lautet:

„Wird vor einem Gericht Klage in einer Angelegenheit erhoben, die Gegenstand einer
Schiedsvereinbarung ist, so hat das Gericht die Klage als unzulässig abzuweisen, sofern der
Beklagte dies vor Beginn der mündlichen Verhandlung zur Hauptsache rügt, es sei denn, das
Gericht stellt fest, dass die Schiedsvereinbarung nichtig, unwirksam oder undurchführbar
ist.“

§ 1032 Abs. 1 ZPO erlaubt es also dem Beklagten im Gerichtsverfahren, eine –
selbst sonst zulässige und begründete – Klage durch Rüge scheitern zu lassen, wenn
die Angelegenheit Gegenstand einer Schiedsvereinbarung6 ist. Zwischen den Par-
teien besteht also eine prozessuale Rechtsbeziehung, welche die staatliche Ge-
richtsbarkeit ausschließt. Diese Rechtsbeziehung besteht jedoch nicht abstrakt

6 Oder Schiedsanordnung, dann i.V.m. § 1066 ZPO.
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